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(2) 1Die Gastkarte gilt für die ausgewiesene Zahl 
der Aufenthaltstage. 2Beginn und Ende der Gültig-
keit ist mit dem Datum auf der Gastkarte einzutra-
gen. 3Bei Verlängerung der Aufenthaltsdauer ist eine 
neue Gastkarte zu erstellen. 4§ 7 Abs. 1 gilt entspre-
chend. 5Bei Verkürzung der Aufenthaltsdauer oder 
in Fällen, in denen die Voraussetzungen von §  4 
Abs.  1 oder 2 während des Aufenthalts eintreten, 
ist die bisherige Gastkarte spätestens am Tag nach 
der Abreise bzw. nach dem Vorliegen der Voraus-
setzungen von § 4 Abs. 1 oder 2 an die Erhebungs-
berechtigte zurückzugeben. 6Diese bescheinigt die 
tatsächliche Aufenthaltsdauer bzw. den Umfang der 
Kurtaxpflicht. 7In Fällen des Satzes 5 wirkt sich die 
Änderung frühestens für den Tag vor der Rückgabe 
der Gastkarte an die Erhebungsberechtigte auf die 
Kurtaxhöhe aus.

§ 9

Meldeformulare

(1) 1Die Meldeformulare werden als fortlaufend 
nummerierte Wertscheine erstellt und herausgege-
ben. 2Sie sind ausschließlich bei der Erhebungsbe-
rechtigten zu beziehen. 3Fehlerhaft ausgefüllte oder 
durch Beschädigung unbrauchbar gewordene Melde-
scheine sind der Erhebungsberechtigten unverzüg-
lich zurückzugeben.

(2) Bei Einsatz eines EDV-gestützten Melde-
systems werden die Meldeformulare ausschließlich 
mittels einer von der Erhebungsberechtigten an die 
Vermieter ausgegebenen Melde-Software erstellt, 
mit fortlaufender Meldescheinnummer versehen und 
über Drucker ausgegeben.

§ 10

Haftung

1Für die Zahlung der Kurtaxe haften die kurtax-
pflichtige Person und die Vermieter von Unterkünf-
ten, Campingplätzen und sonstigen Flächen, die zu 
vorübergehenden Wohnzwecken dienen, sowie Un-
ternehmer von Gesellschaftsreisen als Gesamtschuld-
ner. 2Hat ein nach § 7 Abs. 1 Verpflichteter in einer 
Rechnung eine höhere Kurtaxe, als nach dieser Ver-
ordnung für den Aufenthalt geschuldet wird, ausge-
wiesen, schuldet er der Erhebungsberechtigten den 
Mehrbetrag.

§ 11

Zuwiderhandlungen

Zuwiderhandlungen gegen Verpflichtungen in 
Zusammenhang mit der Festsetzung, Erhebung und 
Abführung der Kurtaxe (§§  6 bis 9) können nach 
Art. 26 des Kostengesetzes mit Geldbuße belegt wer-
den.

§ 12

Schlussbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 2013 
in Kraft.

(2) Die Verordnung über die Erhebung der Kur-
taxe vom 15. November 2004 (GVBl S. 462, BayRS  
2013-4-1-F), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
2. Juli 2012 (GVBl S. 360), tritt mit Ablauf des 31. Ok-
tober 2013 außer Kraft.

(3) Kur- und Gästekarten, die vor dem 1. Novem-
ber 2013 ausgestellt wurden, behalten ihre Gültigkeit 
nach Maßgabe der bisherigen Vorschriften.

München, den 2. September 2013

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen

                    Dr. Markus   S ö d e r ,   Staatsminister

Anlage 1
(zu § 2)

Kurbezirke der bayerischen Staatsbäder

1. Bad Reichenhall 

Der Kurbezirk umfasst das Gebiet der Stadt Bad 
Reichenhall, der Gemeinde Bayerisch Gmain 
und den Gemeindeteil Kibling der Gemeinde 
Schneizlreuth.

2. Bad Steben

Der Kurbezirk umfasst vom Gebiet des Markts 
Bad Steben die Gemeindeteile Bad Steben und 
Obersteben.

3. Bad Kissingen

Der Kurbezirk umfasst das Gebiet der Stadt Bad 
Kissingen, ausgenommen die Gemeindeteile Al-
bertshausen und Poppenroth.

4. Bad Brückenau

Der Kurbezirk umfasst vom Gebiet der Stadt Bad 
Brückenau die Gemeindeteile Staatsbad Brücke-
nau – mit dem so genannten Villenviertel – und 
Wernarz sowie das Gebiet zwischen dem Ge-
meindeteil Staatsbad Brückenau und dem Wa-
shingtonplatz.

5. Bad Bocklet

Der Kurbezirk umfasst das Gebiet des Markts  
Bad Bocklet, ausgenommen den Gemeindeteil 
Nickersfelden.


